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Kınder 1n der Iegalıtät

Selit einıgen Jahren mahnt dıe katholische Kırche 1ın Deutschland Verbesserungen
der Lebenssituation VO Menschen d die s rechtlich Sal nıcht 1bt, weıl S1e sıch
ohne Aufenthaltserlaubnis und darum ıllegal 1n Deutschland authalten. Wenn sS1e
schwere gesundheıtliche Probleme haben, ıhre Kınder weder Schule och Kınder-
garten besuchen können oder S1€e€ VO iıhren Arbeitgebern ausgebeutet werden,
befinden sS1e sıch häufig 1n eıner schwierigen, geradezu verzweıtelten Lage. Vorbe-
reıtet durch die Feldstudien VO Jörg Alt SIR un auf der inhaltlichen Grundlage der
2001 VO der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedeten Handreichung ‚Leben
1n der Ilegalıtät 1n Deutschland eıne humanıtäre un: pastorale Herausforderung“
1St 2004 das „Katholische orum Leben 1n der Illegalıtät“ gegründet worden.
Wesentliches Zıel des Forums W arlr un: 1St CI die politische Debatte Fragen der
[llegalıtät enttabuısıeren, versachlichen un für dıfferenzierte un: pragmatı-
sche LOsungswege werben.

Nach der ertfolgreichen Unterschrittensammlung für das „Manıfest Iegale Zn
wanderung für eıne differenzierte un: lösungsorientierte Diskussion“2® hat sıch
gezel1gt, da{ß 65 1n Deutschland inzwıschen eıne orofße Bereıitschaft 1bt, sıch mMI1t dem
Thema der ıllegalen Zuwanderung un: dem ıllegalen Autenthalt beschäftigen,

AHNSCIHNCSSCHECIC Umgangsftormen mıiıt den 1er vorliegenden Problemen
tinden. Se1it dem Bericht des Bundesinnenministeriums Zzu 1n der Koalıitions-
vereinbarung testgelegten Prüfauftrag? 1St die Debatte ber das Thema [llegalıtät
öffentlich geworden un auf die politische Tagesordnung gelangt.

Gerade W 4S die Folgen der Ilegalität“ für die Lebenssituation VO Kındern un
Jugendlichen betrifft, 1St eine Abkehr VO der umstrıttenen Posıition testzustellen,
wonach jegliche Unterstützung VO Menschen ohne Status mıt der Rechtsordnung
unvereınbar sel. Nunmehr wırd eıne Abwägung unterschiedlicher Rechtsgüter
VOTSCHOMMECN, be] der 1mM Ergebnis das Recht VO Kındern auf Bildung höher Dc-
wiıichtet wırd als der Anspruch des Staates, Mıgranten ohne Auftenthaltsstatus auf-
zuspuren.

Bislang 1St Deutschland allerdings och weıt davon entternt, dem Kındeswohl
uneingeschränkten Vorrang einzuräumen, W1€ CS dıie Kinderrechtskonvention
der Vereinten Natıonen vorsıeht. 1989 verabschiedet, wurde S1Ee Aprıil 1997
VO Deutschland, WwW1.e iınzwischen VO 185 Staaten, ratıfızıert, jedoch mı1t eıner Vor-
behaltserklärung, mi1t der die Wırksamkeit estimmter Rechte eingeschränkt wırd
Danach hat Juristisch das Kındeswohl GTSE nachrangıge Bedeutung gegenüber dem
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vorrangıgen deutschen Ausländerrecht. Das heißt Wenn ber den Aufenthalt VO

minderJjährıgen Flüchtlingen 1n Deutschland entschieden wırd, spielt das Wohl der
Kınder 11UT eıne untergeordnete Rolle

Was die Gröfßenordnung des Problems betrifft, sınd be] dem Phänomen der iırre-
oulären Mıgration zwangsläufig NUr Schätzungen möglıch. Der Prütbericht, den
das Bundesinnenministerium hıerzu erstellt hatte, zıtlert Schätzungen VO bundes-
weıt 7wischen 100000 un eıner Miıllion ıllegal sıch aufhaltender Drittstaatsan-
gehörıgen, wobel Einigkeit darüber besteht, da{fß der Zustrom W1e€e auch der Bestand
insgesamt eher zurückgeht. Der Ante:il VO Kindern un! Jugendlichen 1M schul-
pflichtigen Alter wiırd dabei ohl be]l eLtIwa zehn Prozent liegen. Alleın für München
wırd dıe Zahl der Kınder statusloser Eltern auf mehrere Hundert geschätzt?. Unter
denjenıgen, die Hıiılts- un: Beratungsangebote der Diakonie 1n Rheinland un
Westfalen aufsuchen, sind Prozent bıs 16 Jahre alt

Dabe] werden 1n den seltensten Fällen Kınder un Jugendliche illegal aut dem
Land:; Laıft- oder deeweg ach Deutschland kommen. In den meısten Fillen be-
oinnt die Illegalisıerung ErST MmMI1t dem UÜberschreiten der Autenthaltsfrist. der aber
S1€e beginnt miı1t dem SOgENANNLECN „Abtauchen“ ach FEintreffen der Ablehnung des
Asylgesuchs, der Ausreiseaufforderung oder der Ankündıgung VO autenthalts-
beendenden Ma{fßnahmen. Es ann davon au  CMn werden, da{fß bel den 2aM1-
lıenangehörıgen ohne Nachzugsrecht eın hohes Potential besteht, „ıllesal”
zuwandern. Nıcht wenı1ge Kınder werden 1n der Illegalität geboren; 1n vier Jahren
hat die Berliner „Malteser Mıgranten Medizın“ allein 200 Geburten verzeıichnet, be1
denen die Multter keinen Aufenthaltsstatus besafßen.

Ordnungsrecht VCISUS Menschenrecht 11UT scheinbar eın Konflikt

In der Diskussıion ber den Umgang mMI1t Statuslosen wırd manchmal gyeLaN, als
stünden sıch ordnungsrechtlıch un! menschenrechtlich Oorlentlierte Posıtionen
unversöhnlich gegenüber: Die Aussage der Ordnungsrechtsposıtion wırd be-
schrieben, da{fß der FEinheitlichkeit un Widerspruchsfreiheıit der Rechtsordnung
wiıllen der Staat dıe Pflicht habe, Verstöße das Zuwanderungsrecht _-

bınden un ahnden. Der menschenrechtlichen Auftassung wırd demgegenüber
zugeschrieben, S1IEe stelle dıe prekäre Lebenslage Statusloser 1n den Vordergrund un
tordere, einen ausschließlich humanıtdren Grundsätzen orlentlerten Umgang
mı1t illegalem Auftenthalt entwickeln.

Ordnungsrecht un: Menschenrechte mussen sıch jedoch nıcht widersprechen:
Menschenrechtliche Verbürgungen lassen sıch 1LLUTI 1n einem yeordneten Staats-

1n dem Verstöße geltendes un:! nıcht höhere Normen verletzendes
Recht geahndet werden, auch tatsiächlich realisıeren. Das Faustrecht 1St der oröfßte
Feind der enschenrechte. Auf der anderen Seılite 1STt das Ordnungsrecht eın
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Selbstzweck sondern dıe Errichtung un: Aufrechterhaltung Ordnung, der
die Menschenwürde jedes einzelnen gewahrt wiırd un: Menschenrechte ıhre CaE
Lung voll entfalten; letztendlich 1ST 1eSs rechttertigender Grund jedes staatliıchen
Handelns

Di1e Menschenrechte einschliefßlich der wirtschaftlichen soz1alen und kultu-
rellen Rechte gelten nıcht 1Ur für die jeweıligen Staatsangehörigen oder für Aus-
länder die sıch legal 1111 Inland authalten Die Staaten sınd völkerrechtlich gehalten
die Menschenrechte aller achten, schützen un: Öördern Bezogen aut
SCT Problem bedeutet dies, da{fß G1 pragmatısche Posıition angEZEIYL 1ST ach der
der Staat auf der SeIite SCILECIN grundsätzlıchen Anspruch aut Durchsetzung der
Eiınwanderungssteuerung nıcht aufg1bt auf der anderen Selite aber Verpflich-
(ung S: wırksamen Gewährleistung fundamentaler enschenrechte auch für
Menschen hne Aufenthaltsstatus erfüllt Fundamentale Menschenrechte TIHUSSECEI

hne WEIGBETE Voraussetzung Anspruch SC werden können, auch ohne
ngst VOT Aufdeckung des illegalen Auftenthalts

Konsequenzen AaUS pragmatıschen Posıition

Aus dieser pragmatıschen Posıition erg1bt sıch die Konsequenz da{fß der Staat_-

iıch ogrundsätzlıch das Recht behält Einwanderung regeln, kontrollieren un
dıe Regelungen, talls erforderliıch auch ZWalgsSWCISC durchzusetzen ber ANSTatt

das Problem leugnen un ausschliefßlich auf dıe Durchsetzung der Ausre1ise-
verpflichtung SELZEN sınd pragmatische Lösungen MI1TL gesundem Menschen-
verstand gefragt Daher das Katholische orum Leben der Iegalıtät dafür
C1HI1, da{ß die tatsächliche Inanspruchnahme tundamentaler Menschenrechte auch
unabhängıg VO jeweıligen Autenthaltsstatus möglıch SCiIH mufß, un dazu gehören
be] Kındern un: Jugendlichen VOT allem das Recht auf Gesundheit und das Recht
auf Bıldung.

Recht auf Gesundheit
[)as völker- und verfassungsrechtlich® verbürgte Recht auf Gesundheit MUu VO

jedem Menschen auch hne Auftenthaltsstatus tatsächlich Anspruch
1E werden können hne dafßß dıe Gefahr der Aufdeckung SC1NCS ıllegalen Auftent-
haltes droht Arztliche Versorgung mu{fß VT allem Nottällen vewährleistet
SCHI,; ohne dafi die Daten des Patıenten dıe Ausländerbehörde weıtergegeben
werden

Tatsiächlich aber lassen viele Eltern ohne Papıere A4US Furcht VOTLT Aufdeckung ıh-
LG Status ıhre Kınder nıcht arztlich behandeln un: können ıhr Recht auf medi17zın1-
sche Versorgung nıcht wahrnehmen Ausschlaggebend dafür sind dıe Paragraph
87 des Aufenthaltsgesetzes testgelegten behördlichen Übermittlungspflichten )a-
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ach haben offentliche Stellen, WOZU 1mM Gesundheitsbereich anderem Kran-
kenhäuser 1ın öffentlicher Trägerschaft, Gesundheits- und Soz1alimter yehören,
„unverzüglıch dle zustaändıgen Ausländerbehörden unterrichten, WE SI VO

dem Autenthalt eınes Ausländers Kenntnıiıs erlangen, der keinen erforderlichen
Aufenthaltstitel besitzt un: dessen Abschiebung nıcht auUSgESELZL Ist:  “

Diese Übermittlungspflichten, selbst 1m elementaren Bereich der Gesundheits-
VEISOTSUNG, sınd 1n dieser orm den europäischen Staaten einmalıg un: bıl-
den für Menschen ohne Papıere die zentrale Zugangsbarriere 7A0 e gesundheıitlichen
Versorgung. Nur ın außersten Notftällen suchen S1e privatärztliche Praxen auf,
sıch oder ıhre Kinder Oort Zu Selbstkostenpreıs behandeln lassen mI1t der
Folge, da die Chance eıner irühzeıtıgen Diagnose un: Behandlung Vertan wırd
(3anz offenkundıg 1St dies ELW. beim Zahnarztbesuch > der 1n der Regel Sar nıcht
ertolgt oder lange hınausgezögert wiırd, bıs CS spat 1St. Aus unzähligen Praxıs-
berichten geht hervor, W1€ der Krankheitsverlauf schwerer werden droht, WCI11)1

Behandlungen hinausgezögert werden: Krankenhausautenthalte un chronische
Beschwerden sınd oft die Folge.

Im Rahmen der bestehenden (zesetze 1St 6S 1aber durchaus leg1ıtım, die UÜbermitt-
lungspflichten einschränkend auszulegen: Selbst der Prütbericht des Bundesinnen-
mıinısteriıums betont, da{ß ÄI"ZT.€ und andere Angehörıige VO Heilberutfen SOWIl1e ıhre
berufsmäfsıgen Gehilten der Schweigepflicht/ unterliegen, die 1mM Regelfall Vorrang
VOT der aufenthaltsrechtlichen Übermittlungspflicht® hat Wiährend der Prütbericht
allerdings die eigenständıge Ermittlung des Auftenthaltsstatus durch die Kranken-
hausverwaltung 1mM Rahmen ıhrer Abrechnung ausdrücklich davon ausnımmt o1bt
CS zumındest Gerichte!°, dıe diese Schweigepflicht auch autf die Personen AaUS-

dehnen, dıe mıt den Daten des Patıenten umgehen, da{fß Mitarbeitende der Kran-
kenhausverwaltung 1mM Rahmen des gewährleistenden Vertrauensschutzes als
arztliche Gehilfen 11 anzusehen sind, dıe eıne 1m unmıittelbaren inneren /Zusammen-
hang mi1t der ärztlıchen Behandlung stehende Tätıgkeıit enttalten.

Offen bleibt damıt allerdings die rage ach der Fiınanzıerung der Kranken-
VEISOTSUNG für solche Statuslosen, die ber keine ausreichenden eigenen Miıttel
verfügen. Theoretisch hätten S1e W1€e andere hilfebedürttige Ausländer, die während
ihres Auftenthalts 1n Deutschland keıine Leistungen der Sozialhiltfe ZABSE Sicherung
des Lebensunterhalts erhalten, Rechtsansprüche auf dıe erheblich geringeren
Leıistungen ach dem Asylbewerberleistungsgesetz mıt tinanzıellen Folgen für
öffentliche Haushalte.

Faktisch biıeten derzeıt karıtatıve Einriıchtungen un andere niıchtstaatliche (JIr-
yanısatıonen kranken Menschen ohne Papıere Hıiıltfe un! Unterstutzung 7A08

Beıispıel die „Malteser Mıgranten Mediızın“ oder medizinısche Vermittlungsstellen
für Flüchtlinge, Mıgranten un:! Mıgrantinnen, Menschen ohne Papıere („Me-
dinetze“) 1n einıgen Stiädten. In öln behandelt bısweıilen auch der Kınder- un:!
Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes Kınder ohne Aufenthaltstitel un:
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damıt auch hne Krankenversicherung, 7zume1st 1mM Säuglings- un: Kleinkindalter
(Vorsorgeuntersuchungen un: Impfungen). Schwierig erweIlst sıch VOT allem die
Fınanzıerung statı1ıonärer Behandlung. In München un:! einıgen anderen Stidten
sınd lokale Fonds für Nıchtversicherte ın orm gemeınnützıger Vereine gegründet
worden, die jedoch ausschließlich ber private Spenden finanzıert werden.

Letztlich 1St CS aber eıne rage die Polıitik, ınwıeweılt sıch der Staat bundesweiıt
den Kosten dieser Inanspruchnahme des Menschenrechts auf Gesundheıt be-

teiligt. Zum Beıispıel unterstutzt der Berliner Senat dıe Gründung eınes solchen
Gesundheıitsfonds, lehnt aber yleichzeıtig eiıne finanzıelle Beteiligung ab; Ja erklärt
SOSal, da{ß 1eSs eıne gzenulnNe Aufgabe VO Nıchtregierungsorganısatiıonen un! Kır-
chen se1l

Recht auf Bıldung
Kıinder mussen ıhr Recht auf Bıldung ** angstfrel 1n Anspruch nehmen können.

Ansonsten werden S1€ nıcht 1Ur dıie Lücken 1n ıhrer Bildung aum mehr autholen
können, sondern auch ın ıhrer weıteren persönlichen Entwicklung unzumutbar C
ährdet se1In. Tatsiächlich besteht bel der rage des Schulbesuchs VO Kındern ıllegal
1mM Land ebender Eltern 1ın Deutschland ach W1€e VOT erhebliche Rechtsunsicher-
heıt, mi1t der Konsequenz, da{fß Eltern CS häufig nıcht WagcCl, ıhre Kınder Schulen
anzumelden un: Schulleiter nıcht, diese Kınder autzunehmen??. Rechtsunsicher-
heıten bestehen hinsichtlich des tormalen Rechts auf Beschulung L das 1ın Deutsch-
and VO Bundesland Bundesland unterschiedlich geregelt ist hinsichtlich der
rage der Meldung eınes illegalen Auftenthalts un der rage, welche Sanktionen
drohen, W C111 eıner Mitteilungspflicht nıcht nachgekommen wırd

Es versteht sıch VO selbst, da{fß 1Ur „OÖffentliche Stellen“ D: Mitteilung verpflich-
TeTt se1n können. Kirchliche un:! private Bildungseinrichtungen werden in den
vorläufigen Anwendungshinweisen des Bundesinnenministeriums ZU „Gesetz
ber den Autenthalt, die Erwerbstätigkeıit und die Integration VO Ausländern 1mM
Bundesgebiet“ (AufenthG) nıcht als meldepflichtig betrachtet. Fur den Bereich der
öffentlichen Stellen besteht allerdings Unsicherheıt, ob un inwiefern der auf-
enthaltsrechtliche Status VO Kındern erftafst werden soll oder mu{ Hıer kommt 1n
den einzelnen Bundesländern Je ach Landesrecht eıne gefährliche Gemengelage
zustande.

Nach den me1lsten Landesschulgesetzen dürfen die chulen bestimmteL
bezogene Daten erheben un verarbeıten, sOowelılt die Datenerhebung un Daten-
verarbeıtung ZA17. Erfüllung ihrer Aufgaben ertorderlich sind, WOZU aber nıcht die
Frage ach dem Aufenthaltsstatus gehört. Jedoch übermuittelt z 7weck der
Einschulung schulpflichtig gewordener Kınder dıe Meldebehörde jeder Schule die
Daten der 1mM örtliıchen Zuständigkeitsbereich der Schule gemeldeten Kıiınder. Dem:-
entsprechend mu{ der Schule auffallen, WE Kinder angemeldet werden, ber dıe
S1e VO der Meldebehörde nıcht informiert wurde. Orrtlich zuständıg 1STt die Schule
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tür dıe Kınder, dıe 1n ıhrem Gebiet ıhren Wohnsıtz haben Wırd jedoch für eın ınd
eine Adresse 1mM Gebiet der Schule angegeben un! hat die Meldestelle dennoch nıcht
ber die Schulpflicht dieses Kındes informiert, lıegt der Verdacht eınes Verstofßes

die Meldepflıicht ahe
In der Regel 1St die Schule TAHR Übermittlung VO Schülerdaten andere Be-

hörden verpflichtet, WE 1es 7AURE Erfüllung der dortigen Aufgaben notwendig 1STt.
Zur Erfüllung ıhrer Aufgaben mu{ die Meldebehörde die Intormation ZUuUr Ver-
fügung haben, da hinsichtlich eıner Person der Verdacht elines Verstofßes die
Meldepflicht vorliegt. Deshalb 1St die Übermittlung der Daten e1ınes Kındes die

Meldestelle zulässıg, WE der Anhaltspunkt vorliegt, da eın ınd nıcht gemeldet
1ST

AMZAT: erhebt ach den Meldegesetzen der Länder die Meldebehörde nıcht
bedingt den autenthaltsrechtlichen Status, dafür 1aber die Staatsangehörigkeit(en).
Aus eıner testgestellten ausländıschen Staatsangehörigkeıt entsteht weıterer and-
lungsbedarf der Meldestelle. S1e hat die Pflicht?®, die Anmeldung des Ausländers
bzw. seıne bekanntgewordene Nıchtanmeldung der Ausländerbehörde übermıit-
teln

Schulpflicht unterschiedliche Regelungen auf Landesebene

Das Recht des Kındes auf Beschulung ist 1mM Landesrecht unterschiedlich geregelt.
Hıerzu 1LLUT einıge Schlaglichter AaUS verschıedenen Bundesländern:

In Hessen hatte och 2005 das Kultusminıisteriıum 1n einem Schreiben die at-

lıchen Schulämter!7 klargestellt, da{fß Kınder ohne Auftenthaltsstatus un Duldung
ach geltender hessischer Schulverordnung nıcht Z Schulbesuch berechtigt
seı1en, un Schulleitungen aufgefordert, ach dem Auftenthaltsstatus 7B Iragen. Im
September 2008% hat der Kulturausschufß des hessischen Landtags 1es revidiert und
beschlossen, da{fß alle Kınder unabhängıg VO iıhrem Auftenthaltsstatus freien Au
an schulischer Bıldung erhalten sollen als einz1ge Fraktion stimmte die CD  e

entsprechende Antrage VO Bündnıs 90/Die Grünen und der FD Allerdings
MUu die Landesregierung den Landtagsbeschlufß och 1n geltendes Recht

Hamburg tührte 1MmM Oktober 2006 eın landesweıtes Schülerzentralregister ein
Darın sollen Daten sämtlicher Schüler zentral ertaflßt werden siıcherzustellen,
da{fß eın ınd unbemerkt vom Schulunterricht ternbleıbt, WwW1€ 65 1n dem bundes-
weıt bekanntgewordenen Fall der sıebenjährigen Jessica geschehen W ATl. uch
Schulen 1n treıer Trägerschaft wurden Zur Übermittlung entsprechender Daten VeI -

pflichtet. Inzwischen hat die schwarz-grüne Koalıtion angekündigt, auf „informel-
len Wegen“ daran andern wollen. „Eventuell künftig auftretende Fälle
sollen durch humanıtäre Eıinzellfallprüfungen durch dıe Härtefallkommuissıon
gelöst werden“, heifst S 1m Koalıtionsvertrag. Dennoch SOrgte 1m Sommer 2008 der
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Fall eıner 15jährigen sudamerikanıschen Schülerin 1n Hamburg für Unmut, die se1lmt
dem vierten Lebensjahr 1n Deutschland ebt un! beım Datenabgleich des Schüler-
zentralregısters mMmı1t Meldedaten als ıllegal worden W AT.

In Bayern 1ST die Einführung eiıner zentralen Schuldatenbank 1m August 27008
zunächst verschoben worden. Die Bayerische Staatsregierung hatte geplant, jedem
einzelnen Schüler eıne persönliche Identitätsnummer (Schüler-ID) zuzuordnen,
Cr der VO der Einschulung All individuelle so7z106ökonomische DDaten SOWIl1e Da-
ten FA Bildungsweg digital ertafißt un gespeichert werden sollten, Bıldungs-
karrıeren ber dıe ZESAMLE Ausbildungszeıt (anonymısıert) verfolgen können.
Elternverbände hatten dagegen AaUS Datenschutzgründen protestiert un Vertfas-
sungsklagen angekündıgt.

Die Inıtıatıven 1n Hamburg un Bayern gehen beide auf einen Vorschlag inner-
halb der Kultusministerkonterenz zurück. Dort 1St überlegt worden, ob eiıne solche
Datenbank 1MmM Bundesgebiıet eingeführt werden soll Ziel W al eıne
erhoffte Verbesserung der Planungsgrundlage für polıtische Entscheidungen 1mM
Bildungsbereich. Der Vorschlag 1sSt datenschutzrechtlicher Bedenken SOWI1e

mangelnder Ertorderlichkeit abgelehnt worden.
In Nordrhein-Westfalen besteht als einem der wenıgen Bundesländer neben

Bayern allgemeine Schulpflicht tür denjenıgen, der 1n Nordrhein-Westtalen Se1-
NCN Wohnsitz oder seınen gewöhnlichen Auftenthalt oder selne Ausbildungs- oder
Arbeitsstätte hat“ 15 Dies bezieht sıch ausdrücklic auch auf ausreisepflichtige 4aUuS-

ländische Kınder un: Jugendliche. Kınder ohne yültige Papıere werden dieser
Gruppe zugeordnet.

Bıs VOT kurzem haben allerdings die chulen Daten Zzum Migrationshintergrund
ıhrer chüler erhoben. Dahıinter stand das Ziel der Planung und Statistik 1mM Schul-
bereich SOWIEe Mafßnahmen der Qualitätssicherung un: -entwicklung. FEinzelne
chulen haben 7zusätzlich auch den autenthaltsrechtlichen Status der Kınder abge-
fragt.

Nach eiınem Vorsto(ß der Stadt öln beım Deutschen Stadtetag und aufgrund
eıner Anfrage der Bezirksregierung öln hat das nordrhein-westtälische Schul-
mınısterıum Maäarz 7008 1n eiınem Erlafß klargestellt, da das einschlägıge
Landesrecht!? die Erhebung VO DDaten FAUE Aufenthaltsstatus nıcht vorsehe:
„Meldebescheinigungen oder Kopıen VO Pässen der Eltern dürfen daher be1 der
Aufnahme ausländischer Schülerinnen un: Schüler nıcht, auch nıcht auf Ersuchen
der Ausländerbehörden, VO den Schulleitungen gefordert werden.“

Sowelılt 1eS$ bereıts erfolgt sel, handle ( sıch unzulässıg erhobene Daten, mıt
der Folge, da{fß eıne Übermittlung nıcht erfolgen darf un: die Daten Ööschen sınd
Weder für Schulleitungen och für Lehrerinnen un! Lehrer xebe CS eıne Mıiıt-
teilungspflicht.

Grofße Probleme o1bt CS mancherorts auch mıt dem Besuch des Kindergartens.
ach geltendem Recht siınd Kınder un Jugendliche ausdrücklich VO Ansprüchen
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ach dem Kınder- un Jugendhilfegesetz AUSSCHOIMMEN, WE die Eltern keinen le-
gyalen Status haben b7zw. nıcht geduldet sınd Dıies hat 2006 1n onnn für Miıtarbeiter
des Jugendamtes Schwierigkeiten geführt. Dort ermıittelte die Staatsanwalt-
schaft, weıl auch diesen Kındern Leistungen (nämlich der Besuch des Kınder-
yartens) vewährt wurden un darüber hınaus die Meldepflıicht verletzt worden se1ın
soll Zum Schutz ıhrer Miıtarbeiter hat sıch die Stadtverwaltung darautfhıin veranlafist
yesehen, ıhre Kındertagesstätten explızıt ZUT: Prüfung VO Identitätsausweisen b7zw
Meldebescheinigungen verpflichten. 5ogar gegenüber den treien Irägern auch
den Kıirchen wurde 1eSs als dringende Empfehlung ausgesprochen.

Gesetzesänderungen längst überfällig
Auft Bundesebene hat oftfenbar eın Umdenken beim Thema Schulbesuch eingesetzt:
Zur grofßen Überraschung der Teilnehmer hat Reinhard Grindel, innenpolıtischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 1m März 2008 aut der vierten Jahres-
Lagung „Megalıtat des Katholischen Forums Leben 1ın der Illegalität 1n Berlin
Anderungen be1 den Mıtteilungspflichten angekündigt. Kınder dürtten nıcht für
den llegalen Status ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden. Grindel erklärte,

sehe Kınder lıeber ın der Schule als autf der Straße. ine Neuregelung mMuUsse A
führen, da{fß Eltern ohne regulären Autenthaltsstatus nıcht aUsSs Furcht NVCJ)E: Auf-
deckung ıhre Kınder zZu Hause behalten. Generell se1 jedoch die Frage der Schul-
pflicht Ländersache. Allerdings lehnte Grindel weıtergehende Änderungen der
Mitteilungspflichten, also 1mM Gesundheıitsbereich ab, schlofß aber nıcht AU>S, da{ß sıch
AaUsS der Integration VO Kındern 1n das Schulsystem für diese ırgendwann eıne Blei-
beperspektive entwickeln könnte.

Gesetzesänderungen und rechtliche Klarstellungen ZUur Verbesserung der so7z1alen
Sıtuation VO Kindern un Jugendlichen, die ıllegal 1n Deutschland leben, sınd
längst überfällıg. In der öffentlichen Debatte 1STt angekommen, da{ß ıllegale Miıgra-
tion un ıhre so71alen Auswirkungen Teıl der Realıtät 1n Deutschland sınd un: da{ß
111a S1Ee auch 1n Zukunft nıcht verhindern können wırd Wenn aber die Versuche,
Mıgration SteUeEerN, einzuschränken und kontrollieren, nıcht verhindern kön-
NEN, da{fß sıch Menschen ıllegal 1m Land aufhalten, dann können auch dıe daraus
resultierenden Folgen für die Mıgranten selbst polıtisch Ww1e€e rechtlich nıcht eintach
übergangen werden. Gerade hınsıchtlich der Gesundheitsversorgung un: des
Schulbesuchs hat diıe besondere Schutzbedürftigkeit des Kındes das Kındeswohl l

Vorrang VOT der unbedingten Durchsetzung des staatliıchen Kontroll- und Ertas-
sungsanspruchs. oz1ale Rechte, dıie taktısch nıcht 1n AnspruchS4werden
können, ohne damıt das Rısıko der Abschiebung einzugehen, reichen nıcht Au  ®
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A} Alt,; Ilegal 1ın Deutschland Forschungsprojekt ZUr Lebenssituation ıllegaler Miıgranten (Karlsruhe
ders., Leben ın der Schattenwelt Problemkomplex illegale Miıgratıion. Neue Erkenntnisse 7AROm

Lebenssituation ıllegaler Mıgranten 1n München, Leipzıg anderen Städten (Karlsruhe 2003
Dieses Manıtest oreıft VOT allem die humanıtären Folgeprobleme ırregulärer Mıgration auf. Inzwischen

haben sıch über 400 prominente Unterzeichner aus allen Teilen der Zivilgesellschaft, AaUuS Verwaltung und
Polıitik bereiterklärt, sıch Ööftenrtlich mıiıt den Forderungen iıdentitizieren (vgl www.forum-ıllegalı-
taet.de/ManıfestUnterzeichnerPublikation.pdf).
> Illegal authältige Mıgranten ın Deutschland: Datenlage, Rechtslage, Handlungsoptionen. Bericht
des Bundesminıisteriums des Innern U1l Prüfauftrag „Tllegalıtät“ Aaus der Koalıtionsvereinbarung VO

‚Eg November 2005, Kapıtel 88| (Februar 2007
Allgemeın hıerzu: St Kefßßler, Rechtlos 1n der Schattenwelt? Umgang mıt „Statuslosen“ 1n Deutschland,

1N: Informationsbrief Ausländerrecht (2008) 1241f; Bommes Wilmes, Menschen hne Papıere
in öln FEıne Studie ZUr!r Lebenssituation irregulärer Migranten (Osnabrück 2001
Ph Anderson, ‚Da Ö1e 115 nıcht VEISCSSCH Menschen 1n der [egalität 1n München. Eıne empir1-

sche Studie 1mM Auftrag der Landeshauptstadt München (München
Art. UN-Sozialpakt; Art. I1

203 StGB
\ XS I) [1 AutenthG CN . Mn S 203 StGB
Illegal aufhältige Miıgranten 1ın Deutschland 3) 28
(QLG Oldenburg N] W NSt7Z 983,539

\ 53a StPO. 203 StGB
12 Art. 13 u.,. 14 UN-Sozıialpakt, Art. 28 u 29 Kinderrechtskonvention SOWI1e AUS dem staatliıchen
Bıldungs- und Erziehungsauftrag ach Art. 1 NM dem Persönlichkeitsrecht des Kındes ach
Art G ein OIM Auftenthaltsstatus unabhängiges Schulbesuchsrecht ergıbt sıch aulserdem ELWa AaUusSs

Art NR  z
15 Fischer-Lecano Löhr, Menschenrecht auf Bildung. Mitteilungsverbote VO Bildungseinrich-
(ungen 1n aufenthaltsrechtlichen Angelegenheıten. Informationsbrief Ausländerrecht 2008) f
14 Besteht lediglich eın „Schulrecht“, 1ST 1€eSs freiwillig und nıcht verpflichtend. Allein die Schulpflicht
stellt aber sıcher, da Kınder und Jugendliche das ıhnen zustehende Recht auf Biıldung auch verwirklı-
chen können.
n 7u den verschıedenen Schulgesetzen vgl Harmening, „Wır Jeiıben draufßen.“ Schulpflicht Schul-
recht [8)]8! Flüchtlingskindern 1n Deutschland, hg Terre des hommes Deutschland e. V. Osnabrück
16 A | Nr. ı. V.m F Nr. AutenthV.
1/ Rundschreiben VO Oktober 2005, Aktenzeichen 19 St 821 100 000
18 (1) SchulG
19 Verordnung ber dıe 7ARe Verarbeitung zugelassenen Daten VO Schülerinnen, Schülern Eltern
O-D [) OIMn 4 6.2007/ (SGV.NRW.223).
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